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- Gegründet im November 1997 in Frankfurt / Main.

- Verfaßte, auf Dauer angelegte Religionsgemeinschaft. 

- Registriert als eingetragener Verein in Frankfurt/Main.

- Rechtsfähige Körperschaft des Privatrechts.

- Gemeinnützigkeit als Religionsgemeinschaft.

- ca.11.000 volljährige Mitglieder in Hessen.

- Organisiert in mehr als 130 IRH-Ortsgruppen,

- in über 100 Städten und Gemeinden in ganz Hessen.

- Religiöse Instanz:Fiqh-Rat aus Sunniten und Schiiten.

- Organisatorische Instanz: Vorstand aus 19 Personen, 

Sunniten und Schiiten, 11 verschiedene Ethnien /  

Sprachgruppen, 21 % Frauen,  70% deutsche Staats-

angehörigkeit. 

Daten  -  Zahlen  -  Fakten
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Satzung der IRH
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- Staatliche Anerkennung als Religionsgemeinschaft
- Freies Bekenntnis und freie Ausübung des Islam

gemäß der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen 

- Vertretung der religiösen Interessen der Muslime 
- Förderung der Integration
- Schaffung von Transparenz durch Kommunikation  

und Kooperation
- Islamisch-christlicher Dialog / ICA-Hessen
- Interkultureller Dialog
- deutschsprachige Frauenarbeit und Jugendarbeit
- Einführung des Islamischen Religionsunterrichts in 

hessischen Schulen
- Schulbuchanalyse zum Thema Islam
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Einrichtung islamischer Friedhöfe und Gräberfelder
- Gefangenenseelsorge / Krankenhausseelsorge

Organisation - Struktur - Gremien
- Mitgliederversammlung der  Ortsgruppenvertreter-

Innen  - als höchstes beschließendes Organ.
- Gewählter Vorstand aus 19 Personen / Sunniten  und 

Schiiten -  als  ausführendes  Organ  der  Beschlüsse 
der  Mitgliederversammlung (21 % Frauen).

- Fiqh-Rat der Islamischen Gelehrten - Mit Islamolog- 
en der sunnitischen und schiitischen  Fiqh-Schulen - 
als beratendes Organ für die religiösen Belange.

- Kommissionen und Fachausschüsse - für die Durch-
führung der Projekte.

Die IRH vertritt - wie die Kirchen und andere
Glaubensgemeinschaften - bei ihren Aktivitäten und
Projekten ausschließlich ihre Mitglieder. 
In religiösen Angelegenheiten vertritt die IRH, nach
ihrem Selbstverständnis und ihrer religiösen Eigen-
definition, den Islam und die Interessen der Muslime.

Die Arbeit der IRH wird ausschließlich durch Mit-
gliedsbeiträge und nicht zweckgebundene materielle
und finanzielle Spenden finanziert sowie durch die
ehrenamtliche Tätigkeit der Vorstandsmitglieder und
vieler Mitglieder.

Die IRH hat in ihrer  „Darstellung der Grundlagen des
Islam“ die religiösen Inhalte des Islam  definiert, die für
die IRH-Mitglieder verbindlich sind. 
Dieses religiöse Grundsatzpapier wurde im Original
durch Stempel und Unterschrift der in Hessen vertrete-
nen Islamischen Organisationen bestätigt. Damit reprä-
sentiert es den religiösen Konsens der sunnitischen und
schiitischen Fiqh-Schulen.
Die IRH vertritt den Islam,  so wie er  weltweit von den
MuslimInnen verstanden und gelebt wird. 
Die Iman-Inhalte des Islam sind historisch belegbar
weltweit seit ca. 1.400 Jahren gleich und unverändert
geblieben. Deshalb kennt der Islam, anders als das
Christentum, keine Konfessionen, Glaubensrichtungen
oder Sekten, sondern nur die Unterteilung in Muslime
und Nicht-Muslime.

IRH-Mitglied kann jede natürliche Person werden, 
- die volljährig ist und ihren Wohnsitz in Hessen hat, 
- die Satzung der IRH anerkennt und 
- die religiösen Inhalte der IRH als verbindlich akzep-  

tiert wie sie in der „Darstellung der Grundlagen des  
Islam“ schriftlich definiert  sind.

Die Mitgliedschaft ist freiwillig und unabhängig von
der Mitgliedschaft in einer anderen Organisation. Die
Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.

Organisationen können nicht Mitglied werden. 

Wer kann Mitglied werden ? Wie funktioniert die IRH ?

Wer finanziert die IRH ?
Welche Ziele verfolgt die IRH ?

Wen vertritt die IRH ?

Gibt es nicht verschiedene
Gruppierungen im Islam - 

fü r welche spricht die IRH ?

Eine Religionsgemeinschaft besteht aus Einzelpersonen,
die der gleichen Religion angehören und gemeinsam rein
religiöse Ziele verfolgen.                          siehe IRH-Satzung

Eine Religionsgemeinschaft muß sich von anderen
Gemeinschaften abgrenzen, indem sie ihre gemeinsame
religiöse Überzeugung in eigener Verantwortung so defi-
niert, daß sie vom weltanschaulich neutralen Staat ver-
standen und nachvollzogen werden kann.

siehe „Darstellung der Grundlagen des Islam“

Eine Religionsgemeinschaft muß eine verfaßte Struktur
mit geregelter Organisationsform haben sowie Gremien
wie Vorstand, Mitgliederversammlung, religiöse Instanz
usw.                                                   siehe IRH-Satzung

Eine Religionsgemeinschaft muß eine religiöse Instanz
haben.                             Fiqh-Rat der Islamischen Gelehrten

sunnitischer und schiitscher Fiqh-Schulen

Möglich ist - und bei den christlichen Kirchen gängige
Praxis - das gleichberechtigte Nebeneinander mehrerer
Religionsgemeinschaften aus dem gleichen Kulturkreis,
wie z.B.: Katholiken, Altkatholiken, Lutheraner, Refor-
mierte, Freireligiöse, Neuapostolische, Adventisten,
Anglikaner, Quäker, Unitarier, Orthodoxe, Mennoniten,
Mormonen, Zeugen Jehovas, Opus Dei....

Um die Pluralität zu gewähren und die Freiheitsrechte des
Einzelnen zu schützen, ist es weder erforderlich noch
wünschenswert, daß eine Religionsgemeinschaft die An-
gehörigen aller Glaubensrichtungen eines Kulturkreises
vertritt.                                   Die IRH vertritt die Mitglieder  

der sunnitischen und schiitischen Fiqh-Schulen

Mit Rücksicht auf kleinere Glaubensgemeinschaften ist
für die Anerkennung als Religionsgemeinschaft keine
Mindestanzahl an Mitgliedern vorgesehen. Eine Religi-
onsgemeinschaft muß keine Körperschaft des öffentlichen
Rechts sein.                      Die IRH hat ca. 11.000 Mitglieder

zur Weltreligion Islam zählen ca. 1 Milliarde Menschen

Was ist ü berhaupt eine
Religionsgemeinschaft ?


